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Klassische Schweinepesl
Er lass  vom 29.03 .2006,  AZs.o .
Entscheidung der Kommission vom 06. Apri l  2006 mit vorübergehenden Maßnahmen
zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in Deutschland
Verordnung zum schutz vor der Verschleppung der schweinepest (schweinepest-
Schutzverordnung) vom 06. Apri l  2006

Am 06. Apri l  2006 hat die Kommission eine sch utzkla u se lentscheid u ng getroffen Das

BMELV hat zur Umsetzung eine Schwe inepeslS ch utzverord n u ng erlassen. Diese ist

am 07.04 2006 0:00 Uhr, in Kraft getreten.

Die Verordnung legt fest, dass in NRW keine Schweine aus oder in Bestände verbracht

werden dürfen (Art ikel 2 Nr. 1, $ 2 Abs 1 Schweinepest-Verordnung)

Für das Verbringen von Schweinen zu Sch lachtbetr ie ben ergeben sich folgende MÖg-

l i chke i ten :

1, Aus anderen Bundesländern dürfen schweine zu schlachtbetr ieben in NRW unter

bestimmten Bedingungen transport iert werden (Art ikel 2 Nr. 1 b in Verbindung mit

Art ikel 7 Nr. 1 Entscheidung 20061274lEG' $ 2 Abs. 2 Schweinepest-

schutzverordnung). Die Transporte zu sch lachtbetr ieben oder innerdeutsche

Transporte durch NRW dürfen nur über Hauptverkehrsstraßen oder Eisenbahnen

und unter der Bedingung durchgefÜhrt werden, dass schweine während des

Transportes weder direkt noch indirekt in Kontakt mit anderen schweinen kommen.

Sch lachtbetr iebe, die derart ige Transporte erwarten, haben den jeweils zuständi-

gen Behörden vor Beginn der Transporte die Zufahrten ab Bundesstraße/Autobahn

mitzutei len, auf denen die Transporte zum Schlachthof erfolgen sol len. Die zustän-

dige Kreisordnungsbehörde beürtei l t  das jeweils vorgeschlagene Konzept hinsichf

l i ch  der  S t immigke i t  und Er fü l lung  gemäß den Anforderungen,  d ie  s ich  aus  Ar t i ke l  2

Nr 1 b i i  Enscheidung 200612741EG) ergeben.

2  Innerha lb  NRW dür fen  ab  dem 15 Apr i l  2006,  0 :00  uhr  schweine  von Ha l tungsbe-

tr ieben in NRW direkt zu einem Schlachtbetr ieb in NRW zum Schlachten verbracht

werden. Dies bezieht sich nicht auf Restr ikt ion sgebiete.

3. Soweit Schlachtschweine aus Nordrhein-Westfalen zu Schlachtstätten verbracht

werden so l len ,  d ie  außerha lb  des  Landes ge legen s ind ,  i s t  e ine  Genehmigung er -

fo rder l i ch .  H ie rzu  haben s ich  d ie  Veter inärbehörden des  absendenden und des

aufnehmenden Kreises zuvor gegenseit ig abzustimmen.
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Für die Untersuchung von Schweinen, die aus NRW-Haltungen an Schlachthöfe
außerhalb NRW's zum direkten Schlachten verbracht werden sol len. qi l t  nach Abs.
3  Nr .  2a  Fo lgendes:

- Besichtigung des gesamten Betr iebes einschl ießl ich der produktionsbücher und
der t ie rges u nd heit l ichen Aufzeich nungen;

- kl inische Untersuchung 24 Stunden vor dem Versand durch den Hoft ierarzt.

Die kl inische Untersuchung erstreckt sich auf al le Untereinheiten, in denen sich zu
verbringende Tiere befinden. Die kl inische Untersuchung schl ießt eine st ichpro-
benweise Messung der Körpertemperatur ern. Die Stichprobengröße ist so zu wäh-
len, dass bei einer Nachweissicherheit von 95 % eine Fieberprävalen zvon 20 o/o

festgestel l t  wird. Konkret bedeutet dies:

0 bis '14 Tiere

mehr  a ls  14  T ie re
al le Tiere

14 Tiere

Die Kosten dieser Maßnahme sind vom Landwirt zu traqen.

4 Nach $ 4 Abs. 3 der Verordnung in Verbindung mit Anhang l l  der Entscheidung der
Kommission vom 6.4.2006 mit vorübergehenden Maßnahmen zum Schutz gegen
die Klassische schweinepest in Deutschland (200612741EG) müssen für jeden Fal l
einer andteckenden akuten oder chronischen lnfektio n skra n kheit in schweinhar-
tungsbetr ieben. für die eine Behandlung mit Antibiot ika oder anderen antibaktenet-
len Arzneimitteln angezeigt ist,  dem veterinäramt unverzüglich anzuzeigen und vor
Beginn der Behandlung zu melden. Außerdem sind in diesen Betr ieben kl inische
Untersuchungen und Blutuntersuchungen (Antigen/Antikörper) durchzuführen.

Für  d iese .  Maßnahmen q i l t  Fo lqendes:

- Die Mittei lung an das zuständige Veterinäramt sol l  auf dem als Anlage beigefüg-
ten Formbblatt erfolgen. Ebenso verweise ich auf den als Muster beigefügten
Untersuchungsbefund, auf dem die t ierärzt l iche Untersuchung dokumentiert
wird. Ich bit te darauf zu achten, dass dort die Adresse und Bestandsgröße deut_
l ich vermerkt werden und vom Landwirt gegenzeichnen zu jassen ist,  dass er
dem Tierarzt al le schweine seines Bestandes vorgestel l t  hat sowie die Uhrzeit
der untersuchung. Der U ntersu ch u ngsbogen muss die unterschrif t  des untersu-
chenden Tierarztes und des Landwirtes tragen (gegenze ich nen ).



A

- Der Beirat der Tierseuchen kasse hat beschlossen, die Kosten für diese Maß-

nahme über eine Beih i l feregelu ng zu tragen. Insofern entstehen dem einzelnen

Landwirt hieraus keine Kosten. Die Abrechnung erfolgt zwischen dem Tierarzt

und der Tie rseuch en kasse.

- Kri terium für die Auslösung dieser besonderen U nters uch u ngspfl icht sind al le

übertragbaren Infektion skran kheiten, wie etwa Inf luenza oder PRRS. Fieberhafte

Erkrankungen, die e rregers pezif is ch als Einzelt iererk ran ku n g auftreten (z.B

Sauen mit MMA), fal len nicht darunter. Der Stichprobenumfang (Blutproben zur

Untersuchung auf Antigen und Antikörper) ist wie folgt zu treffen:

Der erforderl iche Umfang der t ierärzt l ichen Untersuchung ergibt sich aus dem Ver-

fahrenshandbuch (Verfa h re nsanweisu ngen für die Kontrol len und Stichprobenun-

tersuchungen) der EU. Danach kontrol l iert der Tierarzt:

- das Besta nd s reg ister und die Dokumentation des Zuchtmanagements (Sau-

en o  raner  )

- jede Untereinheit des Betr iebs, um die der kl inischen Untersuchung zu unterzie-

henden Schweine zu bestimmen.

Folgende Tiere oder Tiergruppen sind kl inisch zu untersuchen:

kranke oder Schweine mit Anorexie;
- kürzl ich von einer Krankheit genesene Schweine;
- Schweine, die kürzl ich aus bestät igten Seu che n betr iebe n oder anderen Ver-

d achtsq u e l le n bezogen wurden;
- Schweine in Untereinheiten, zu denen kürzl ich betr iebsfremde Personen Zugang

hat ten ,
- bereits im Rahmen einer Stichprobe serologisch auf KSP untersuchte Schweine,

soweit KSP aufgrund der U ntersuch u ng sbefu nde nicht ausgeschlossen werden
kan n, sowie Kontaktschweine.

D ie  k l in ische Untersuchung umfass t  in  iedem Fa l l  d ie  Messung der  Körper tem-
pera turen  in  der  e rk rank ten  T ie rgruppe.  Dabe i  s ind  mindes tens  so  v ie le  Schweine

zu un tersuchen,  dass  mi t  e iner  N achweiss ich  erhe  i t  von  95  % (Tabe l le  95%)  e ine
Fieberprävalenz von 1O % festgestel l t  werden kann.
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Zur  Dokumenta t ion  der  k l in ischen Untersuchung so l l te  der  Vordruck , ,K l in ische Un-
tersuchu ng in Schweinebeständen" verwendet werden.

Werden in  e inem Bet r ieb ,  der  au fgrund der  k l in ischen Untersuchung a ls  KSP-
auffäl l ig zu betrachten ist,  tote oder moribunde Schweine festgestel l t ,  so müssen
mindes tens  fün f  Schweine  e iner  pa tho log ischen Untersuchung im zus tänd igen
Staatl ichen Veterinäruntersuchungsamt unterzogen werden, insbesondere solche,
d ie

eindeutige Kra n khe i tsanzeichen zeigen oder vor ihrem Tod gezeigt haben,

hohes F ieber  haben,

kü rzl ich verendet sind.

Moribunde Tiere sind t ierartgerecht (oder schmerzfrel) zu töten.

Außerdem sind für die serologische Untersuchung mindestens so viele Proben zu
entnehmen, dass in jeder der erkrankten Tiergruppe mit einer Nachweissicherheit
von 95 % (Tabelle 95%) eine Seroprävalenz von 10 % festgestel l t  werden kann.
lm Falle einer Erkrankung bei Zuchtsauen sind mindestens so viele Sauen zu be-
proben, dass mit einer Nachweissicherhert von g5 % eine Seroprävalenz von 5 %
festgestel l t  werden kann.

Der Verordnungstext sowie die Entscheidung sind als Entwurf beigefügt.

lm Auftrag

David)( ( roT.  u r .
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